
Gehölzschnitt und Gehölzschnitt und 
GewässerunterhaltungGewässerunterhaltung

Herzlich WillkommenHerzlich Willkommen



Programmablauf

09:30 Uhr Begrüßung und Einführung 
Herr Bartscht

09:45 Uhr Gesetzliche Grundlagen von Gewässerunterhaltung / 
Gewässerausbau
Andreas Flügger / Michael Loch, Fachdienst Umwelt

10 15 Uh G ä h l i d P i / N fl &10:15 Uhr Gewässerunterhaltung in der Praxis / Neupflanzungen & 
Gehölzpflegearbeiten im Nahbereich von Gewässern
Ansgar Dettmer, Wasserverband der Ilmenauniederung

11 00 Uhr P11:00 Uhr Pause
11:15 Uhr Gesetzliche Grundlagen zur Heckenpflege

Dorte Nette/Elke Benecke, Fachdienst Umwelt
11:30 Uhr Definition Hecke und die ökologische Zusammenhänge11:30 Uhr Definition Hecke und die ökologische Zusammenhänge

Hans-Jürgen Kelm, Forstamt Göhrde
12:00 Fragen / Diskussion

12:15 Mittagessen
13:00 Uhr Besichtigung verschiedener Gewässer und Hecken
15:30 Schlussbesprechung p g
ca. 16:00Uhr Ende der Veranstaltung





Rechtliche GrundlagenRechtliche GrundlagenRechtliche GrundlagenRechtliche Grundlagen

•• EGEG--WRRL WRRL → Europäische → Europäische 
WasserrahmenrichtlinieWasserrahmenrichtlinie

•• WHGWHG → Wasserhaushaltsgesetz (Bund)→ Wasserhaushaltsgesetz (Bund)
NWGNWG Ni d h i hNi d h i h•• NWGNWG → Niedersächsisches → Niedersächsisches 

WassergesetzWassergesetz



Europäische Europäische 
WasserrahmenrichtlinienWasserrahmenrichtlinien

•• WHGWHG--Novelle 2002Novelle 2002
–– Umsetzung Maßgaben Europarecht in deutsches Umsetzung Maßgaben Europarecht in deutsches g g pg g p

RechtRecht
–– Einführung der Begriffe Pflege und EntwicklungEinführung der Begriffe Pflege und EntwicklungEinführung der Begriffe Pflege und Entwicklung Einführung der Begriffe Pflege und Entwicklung 

GewässerGewässer
Ge ässer nterhalt ngpflichtige → Pflege ndGe ässer nterhalt ngpflichtige → Pflege nd–– Gewässerunterhaltungpflichtige → Pflege und Gewässerunterhaltungpflichtige → Pflege und 

EntwicklungEntwicklung



GewässerGewässer §§ 2 WHG2 WHGGewässer, Gewässer, §§ 2 WHG2 WHG

•• Oberirdische GewässerOberirdische GewässerOberirdische GewässerOberirdische Gewässer
•• KüstengewässerKüstengewässer
•• GrundwasserGrundwasser

–– Gelten auch für Teile dieser GewässerGelten auch für Teile dieser Gewässer



Oberirdische GewässerOberirdische Gewässer §§ 3 WHG3 WHGOberirdische Gewässer, Oberirdische Gewässer, §§ 3 WHG3 WHG

•• Das ständig oder zeitweilig in Betten fließende Das ständig oder zeitweilig in Betten fließende 
d h d d Q ll ild bfli ß dd h d d Q ll ild bfli ß doder stehende oder aus Quellen wild abfließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende 

WasserWasser



GewässerordnungGewässerordnung §§§§ 37ff NWG37ff NWGGewässerordnung, Gewässerordnung, §§§§ 37ff. NWG37ff. NWG

•• 1. Ordnung1. Ordnung1. Ordnung1. Ordnung

•• 2. Ordnung2. Ordnung

•• 3. Ordnung3. Ordnung



Gewässer 1 OrdnungGewässer 1 OrdnungGewässer 1. OrdnungGewässer 1. Ordnung

–– schiffbar oder von besonderer Bedeutung, schiffbar oder von besonderer Bedeutung, gg
rd. 1.500 kmrd. 1.500 km

–– Unterhaltung überwiegend Wasser Unterhaltung überwiegend Wasser ––und und U g b w g d W ssU g b w g d W ss dd
Schifffahrtsverwaltung Bund oder Land Schifffahrtsverwaltung Bund oder Land 
Niedersachsen durch Niedersächsischen Niedersachsen durch Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten -- und und 
Naturschutz (NLWKNNaturschutz (NLWKN))(( ))



Gewässer 2 OrdnungGewässer 2 OrdnungGewässer 2. OrdnungGewässer 2. Ordnung

•• nicht zur 1. Ordnung gehörende Gewässernicht zur 1. Ordnung gehörende Gewässer
•• vvon überörtlicher Bedeutungon überörtlicher Bedeutungvvon überörtlicher Bedeutungon überörtlicher Bedeutung
•• Hauptaugenmerk bei Umsetzung der Hauptaugenmerk bei Umsetzung der 

k l i h B i h f i l (EGk l i h B i h f i l (EGökologischen Bewirtschaftungsziele (EGökologischen Bewirtschaftungsziele (EG--
WRRLWRRL--Richtlinien) auf rd. 28.000 kmRichtlinien) auf rd. 28.000 km

•• Unterhaltung durch Verbände, bei schwierigen Unterhaltung durch Verbände, bei schwierigen 
Fällen auch der NLWKNFällen auch der NLWKNFällen auch der NLWKNFällen auch der NLWKN



Gewässer 3 OrdnungGewässer 3 OrdnungGewässer 3. OrdnungGewässer 3. Ordnung

•• Oberirdische Gewässer, die nicht zu Gewässern Oberirdische Gewässer, die nicht zu Gewässern 
1 d 2 O d hö1 d 2 O d hö1. und 2. Ordnung gehören1. und 2. Ordnung gehören

•• Zuständigkeit aber wesentlich vielfältigerZuständigkeit aber wesentlich vielfältigerg gg g
•• überwiegend private Eigentümer/Anliegerüberwiegend private Eigentümer/Anlieger

d 130 000 k d d i ß B dd 130 000 k d d i ß B d•• rund 130.000 km und damit große Bedeutung rund 130.000 km und damit große Bedeutung 
für Gewässerlandschaftfür Gewässerlandschaft



Gruppen Gewässer 3 OrdnungGruppen Gewässer 3 OrdnungGruppen Gewässer 3. OrdnungGruppen Gewässer 3. Ordnung

•• natürliche/naturnahe Gewässer (z.B. auch natürliche/naturnahe Gewässer (z.B. auch 
Quellbereiche größerer Bäche und Flüsse)Quellbereiche größerer Bäche und Flüsse)Q g )Q g )

•• technisch ausgebaute Gewässertechnisch ausgebaute Gewässer
h B hl fh B hl f•• verrohrte Bachläufeverrohrte Bachläufe

•• technisch ausgebaute und künstliche Gräben technisch ausgebaute und künstliche Gräben gg
(Entwässerungsgräben), die regelmäßig trocken (Entwässerungsgräben), die regelmäßig trocken 
fallenfallenfallenfallen

•• MarschgewässerMarschgewässer



Inhalte GewässerunterhaltungInhalte Gewässerunterhaltunggg
•• §§ 61 NWG 61 NWG i.V.mi.V.m. 39 Abs. 2 WHG. 39 Abs. 2 WHG

–– ordnungsgemäßer Abflussordnungsgemäßer Abfluss
–– (Erhaltung Schiffbarkeit an schiffbaren Gewässern)(Erhaltung Schiffbarkeit an schiffbaren Gewässern)( g )( g )
–– Pflege undPflege und

Entwicklung der GewässerEntwicklung der Gewässer–– Entwicklung der GewässerEntwicklung der Gewässer
außerdem:außerdem:

 Unterhaltung Unterhaltung mussmuss sich an Bewirtschaftungszielen sich an Bewirtschaftungszielen 
ausrichten u. darf die Erreichung dieser Ziele nicht ausrichten u. darf die Erreichung dieser Ziele nicht 
gefährden! gefährden! 

 LeistungsLeistungs-- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, gg gg
Bild u. Erholungswert der GewässerlandschaftBild u. Erholungswert der Gewässerlandschaft



Ordnungsgemäßer AbflussOrdnungsgemäßer AbflussOrdnungsgemäßer AbflussOrdnungsgemäßer Abfluss

Wichtige Parameter für den Umfang der Wichtige Parameter für den Umfang der 
Unterhaltungsarbeiten und den Unterhaltungsarbeiten und den gg
ordnungsgemäßen Abflussordnungsgemäßen Abfluss

EntwässerungstiefeEntwässerungstiefe–– EntwässerungstiefeEntwässerungstiefe
–– AbflussquerschnittAbflussquerschnitt
–– Hydraulische Leistungsfähigkeit der FließgewässerHydraulische Leistungsfähigkeit der Fließgewässer



Abflusssicherende MaßnahmenAbflusssicherende MaßnahmenAbflusssicherende MaßnahmenAbflusssicherende Maßnahmen

•• aalle Tätigkeiten, die Funktion sicher stellen:lle Tätigkeiten, die Funktion sicher stellen:
–– GewässerräumungGewässerräumunggg
–– GrundräumungGrundräumung

Kra t ngKra t ng–– KrautungKrautung
–– Entschlammung undEntschlammung und
–– MahdMahd



GewässerpflegeGewässerpflegeGewässerpflegeGewässerpflege

–– primär Erhaltung vorhandener Zustand primär Erhaltung vorhandener Zustand 
–– zum Gewässer gehören auch Böschungen, zum Gewässer gehören auch Böschungen, g gg g

Uferstauden und GehölzeUferstauden und Gehölze
–– Entwicklungsmöglichkeiten entweder statisch Entwicklungsmöglichkeiten entweder statisch w c gs g c w d s scw c gs g c w d s sc

(erhaltend) oder dynamisch → festgelegtes Ziel(erhaltend) oder dynamisch → festgelegtes Ziel
neben Erhalt der Gewässerfunktion auchneben Erhalt der Gewässerfunktion auch–– neben Erhalt der Gewässerfunktion auch neben Erhalt der Gewässerfunktion auch 
Attraktivität als Landschaftselement sichernAttraktivität als Landschaftselement sichern



Kernziele GewässerentwicklungKernziele GewässerentwicklungKernziele GewässerentwicklungKernziele Gewässerentwicklung
•• Strukturverbesserung im UferStrukturverbesserung im Ufer--/Sohlenbereich/Sohlenbereich
•• Zulassen und Fördern von dynamischen Zulassen und Fördern von dynamischen 

ProzessenProzessenProzessenProzessen
•• Vernetzung von LebensräumenVernetzung von Lebensräumen
•• Entstehung und Entwicklung vonEntstehung und Entwicklung von

–– gewässertypischen Strukturen im Abflussprofilgewässertypischen Strukturen im Abflussprofilgewässertypischen Strukturen im Abflussprofilgewässertypischen Strukturen im Abflussprofil
•• bspw. Kiesbänke, Kolke, Flachbspw. Kiesbänke, Kolke, Flach--, Gleit, Gleit-- und Pralluferund Prallufer

•• I t E i h d t ök l i hI t E i h d t ök l i h•• Insgesamt: Erreichen des guten ökologischen Insgesamt: Erreichen des guten ökologischen 
Zustandes bzw. Zustandes bzw. PotentialsPotentials gem. der WRRL gem. der WRRL --
chemisch, physikalisch + biologisch!chemisch, physikalisch + biologisch!



GewässerentwicklungGewässerentwicklungGewässerentwicklungGewässerentwicklung

•• Unterstützung und Förderung von geeigneten Unterstützung und Förderung von geeigneten 
Maßnahmen und Handlungen zur Erhaltung, Maßnahmen und Handlungen zur Erhaltung, g g,g g,
Entwicklung und Wiederherstellung vonEntwicklung und Wiederherstellung von

natürliche Strukturnatürliche Struktur–– natürliche Strukturnatürliche Struktur
–– DynamikDynamik
–– FunktionsfähigkeitFunktionsfähigkeit
von Fließgewässerlandschaftenvon Fließgewässerlandschaftengg



GewässerentwicklungGewässerentwicklung
im Rahmen der Unterhaltungim Rahmen der Unterhaltung

•• Verbesserung ökologischer ZustandVerbesserung ökologischer Zustand
–– durch gezieltes Handeln/Unterlassendurch gezieltes Handeln/Unterlasseng /g /
–– eine beobachtende Gewässerunterhaltung undeine beobachtende Gewässerunterhaltung und

z rückhaltende/angepasste D rchführ ng onz rückhaltende/angepasste D rchführ ng on–– zurückhaltende/angepasste Durchführung von zurückhaltende/angepasste Durchführung von 
abflusssichernden Maßnahmenabflusssichernden Maßnahmen

Grenzbereich zwischen eher konservierenden Pflege Grenzbereich zwischen eher konservierenden Pflege 
und aktiver, morphologischer Umgestaltung, eben und aktiver, morphologischer Umgestaltung, eben 
eines genehmigungspflichtigen Ausbaus.eines genehmigungspflichtigen Ausbaus.



§§ 61 Abs 3 NWG61 Abs 3 NWG§§ 61 Abs. 3 NWG61 Abs. 3 NWG

d l h h l hd l h h l h•• im Grundsatz gleicher Unterhaltungsanspruch im Grundsatz gleicher Unterhaltungsanspruch 
ausgebauter Gewässer wie an sonstigen ausgebauter Gewässer wie an sonstigen 
GewässernGewässern

•• außer im Planfeststellungsverfahren etwas außer im Planfeststellungsverfahren etwas gg
anderes festgelegt oder Erhaltung anderes festgelegt oder Erhaltung 
Ausbauzustand wird angeordnetAusbauzustand wird angeordnetgg

•• im Übrigen im Übrigen kein Anspruch kein Anspruch von Nutzern, dass von Nutzern, dass 
bei Gewässerunterhaltung Ausbauzustand beibei Gewässerunterhaltung Ausbauzustand beibei Gewässerunterhaltung Ausbauzustand beibei Gewässerunterhaltung Ausbauzustand bei--
behalten werden muss behalten werden muss 



Abgrenzung zum Abgrenzung zum 
GewässerausbauGewässerausbau

•• geht im Grundsatz über die Unterhaltung hinausgeht im Grundsatz über die Unterhaltung hinaus
•• Herstellung Beseitigung oder wesentlicheHerstellung Beseitigung oder wesentlicheHerstellung, Beseitigung oder wesentliche Herstellung, Beseitigung oder wesentliche 

Umgestaltung eines Gewässers oder seiner UferUmgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer
d h f V d d Gd h f V d d G•• dauerhafte Veränderung des Gewässersystemsdauerhafte Veränderung des Gewässersystems

•• auch unbeabsichtigte Maßnahmen zählen dazuauch unbeabsichtigte Maßnahmen zählen dazugg
•• Wiederherstellung eines ausgebauten Gewässers Wiederherstellung eines ausgebauten Gewässers 

h i A b ß hh i A b ß hauch eine Ausbaumaßnahme, wenn…auch eine Ausbaumaßnahme, wenn…



GewässerausbauGewässerausbauGewässerausbauGewässerausbau

•• … Gewässer auf Grund natürlicher Einflüsse … Gewässer auf Grund natürlicher Einflüsse 
i ht h i ti ti ht h i ti tnicht mehr existiertnicht mehr existiert

•• kein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen kein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen g gg g
eingetretener Veränderung und Wiedereingetretener Veränderung und Wieder--
herstellungherstellungherstellungherstellung



Enger zeitlicher ZusammenhangEnger zeitlicher ZusammenhangEnger zeitlicher ZusammenhangEnger zeitlicher Zusammenhang

•• Gewässer hat sich auf natürliche Weise überGewässer hat sich auf natürliche Weise überGewässer hat sich auf natürliche Weise über Gewässer hat sich auf natürliche Weise über 
mehrere Jahre wesentlich verändertmehrere Jahre wesentlich verändert
TT d fl l h b hd fl l h b h•• Tier Tier ––und Pflanzenwelt, Benutzer haben sich und Pflanzenwelt, Benutzer haben sich 
darauf eingestellt.darauf eingestellt.

•• individuell auf die örtliche Verhältnisse individuell auf die örtliche Verhältnisse abzuabzu--
stellenstellenstellenstellen

•• Unterhaltungsverpflichteter kann sich dann Unterhaltungsverpflichteter kann sich dann 
nicht auf die Unterhaltungspflicht berufennicht auf die Unterhaltungspflicht berufen

•• Beispiel UferabbrücheBeispiel Uferabbrüche –– 3 Jahre Frist! (3 Jahre Frist! (§§ 43 (2)43 (2)Beispiel Uferabbrüche Beispiel Uferabbrüche 3 Jahre Frist! (3 Jahre Frist! (§§ 43 (2) 43 (2) 
NWG)NWG)



GewässerausbauGewässerausbauGewässerausbauGewässerausbau

•• Antragserfordernis Antragserfordernis §§§§ 68ff. WHG, 68ff. WHG, §§§§ 108ff. NWG108ff. NWG
•• Planfeststellungsverfahren/PlangenehmigungPlanfeststellungsverfahren/PlangenehmigungPlanfeststellungsverfahren/PlangenehmigungPlanfeststellungsverfahren/Plangenehmigung
•• Merke:Merke:

–– ein langjähriges Unterlassen der Gewässerunterhaltung  ein langjähriges Unterlassen der Gewässerunterhaltung  
birgt die „Gefahr“ der dauerhaften Veränderung des birgt die „Gefahr“ der dauerhaften Veränderung des 
Gewässersystems, mit der Folge, dass bei Bedarf ein Gewässersystems, mit der Folge, dass bei Bedarf ein 
formelles Planfeststellungsformelles Planfeststellungs-- oder oder 
Plangenehmigungsverfahren eingeleitet werden mussPlangenehmigungsverfahren eingeleitet werden muss

















Ahndung von rechtswidrigem Ahndung von rechtswidrigem 
Handeln/DurchsetzbarkeitHandeln/Durchsetzbarkeit

•• Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeiten (§§ 103 NWG)103 NWG)Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeiten (§§ 103 NWG)103 NWG)
•• Zwangsmittel (Zwangsmittel (§§§§ 64ff. 64ff. NdsNds. SOG). SOG)
•• Cross Cross ComplienceComplience



Weitere rechtliche Weitere rechtliche 
RahmenbedingungenRahmenbedingungen

•• VogelschutzVogelschutz-- und FFHund FFH--Richtlinien (Natura 2000)Richtlinien (Natura 2000)VogelschutzVogelschutz und FFHund FFH Richtlinien (Natura 2000)Richtlinien (Natura 2000)
•• BiosphärenreservatsgesetzBiosphärenreservatsgesetz
•• SchauSchau-- und Unterhaltungsordnungen des und Unterhaltungsordnungen des 

Landkreises LüneburgLandkreises Lüneburggg
•• LandschaftsschutzgebietsverordnungenLandschaftsschutzgebietsverordnungen
•• NaturschutzgebietsverordnungenNaturschutzgebietsverordnungen



Weitere rechtliche Weitere rechtliche 
RahmenbedingungenRahmenbedingungen

•• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)+Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)+ ndsnds..Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)+ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)+ ndsnds.  .  
Ausführungsgesetz (Ausführungsgesetz (NAGBNatSchGNAGBNatSchG), z.B.: ), z.B.: 

hü Bihü Bi–– ggeschützte Biotopeeschützte Biotope
–– ArtenschutzArtenschutz




